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Strt. 16.
Söei biefer Drganifation gelten folgenbe ©runbfäfse at® fftegeX :

1. ®ie SkrbanbSgenoffen ber ©ruppen A unb B tonnen für
alle ober eingelne SerbanbSthätigfeiten fid) bereint ober getrennt or=
ganifieren; in beiben gälten Perhanbeln fie miteinanber auf bent
gufje ber ©leidjberechtigung.

2. gn berfelben potitifdjen ©emetnbe tann nidjt mehr at® eine
©eftton beêfelbert iBerufëberbanbe® befielen.

Strt. 17.
®ie ©ebiete, in toeldje bte S3eruf§berbänbe burd) Perbinbtidje

äSorfdjriften eingreifen tonnen, finb folgenbe :

a. §ebung be® ©etoerbe® int altgemeinen.
b. SferufSbilbung.
o. tBerhättnig ptifdjen Slrbeitgebern unb Slrbeitern.
â. 25erlef)r mit bem ißubtitum.
e. 23efämpfung be® untautem SBettbeioerbe® bei ber Igerftettung

unb bem Skrtrieb bon SBaren unb bei ber Stugführung Bon
SBerfberträgen.

®ie Stjatbeftänbe be® unlauteren SBettbetoerbeS toerben
bon ben einzelnen. 23erufSbetbänben feftgefteltt. ®iefelben
bürfen jebod) auf ben unter d unb e bierbor ermähnten
©ebieten in bie tßreigregulierung nur infofern eingreifen,
at® itjnen geftattet ift, gegen foldje SSertaufgpreife unb SBerf«

PertragSbebingungen einpfdjreiten, tueXdge nur burdj Stn®=

beutung ber menfdjticben SlrbeitSfraft erreichbar finb ober

toeldje ohne bem SSerfäufer bejto. Unternehmer einen ben
SBertjättniffen beë ©efdjâftëpieigeë unb ber S3etrieb®art
beS Unternehmens entfprechenben ©etoinn p fidjern, nur
barauf berechnet ober bap geeignet finb, tunbfdjaft anp»
lodert unb bamit anbete ©efdjäfte ohne Shtpen für bie ©e«
famttjeit-p untergraben.

Strt. 18.
®er fertig erftellte ©nttourf beë Drganifationgftatute® unterliegt

ber ©enehtnigung beS SäunbeSrateg. ®a§fetbe gilt für fpätere Stern
berungen biefe® ©tatutS.

®iefe ©enehmigungen bürfen nur berfagt toerben, toenn ba®
©tatut ober bie Slenberungen beSfetben 23efiimmungen enthatten, bie
mit Biefem ©efepe ober mit ber tBunbeSgefepung im allgemeinen im
SBiberfprud) flehen.

®er probiforifdje ©entralborftanb unterbreitet ben Pom 23unbeS=

rat genehmigten ©nttourf beS Drganifationgftatute® ber Urabftimmung
ber ffimmbercct)tigten SSerbanbSgenoffen.

Strt. 19.
®a§ Drganifaiionëftatut beS SöerufSPerbanbe® gilt als ange=

nommen, toenn fomoht in ©ruppe A at® in ©ruppe B bie Mehrheit
ber ©timmenben fid) für beffert Stnnahme auggefprodjen hat.

Stach ber geftftettung biefer Shatfadje burch ben probiforifdjen
©entralborftanb, ihrer Sfeftätigung burdj ben S3unbe®rat unb ber
Ernennung ber im DrganifationSftatut borgefehenen SkrbanbSorgane,
tritt ber probiforifdie ©entratborftanb aufjer gunttion, unb beginnt
ber 18eruf®berbanb feine orbentlidje SBirffamfeit.

tap. III. Sffiirtfamteit.
Strt. 20.

®er 33erufSberbanb übernimmt bie SBeiterführung be® 23ergeidi=
niffe® ber fiimmberechtigten unb niihtftimmbere^tigten ißerbanb®=
genoffen unb erlebigt bte fidj in Söepg auf bie Zuteilung bap unb
auf bie ©timmberecptigung ergebenben Stnftänbe nach Maßgabe feine®
©tatute®, unter Storhehatt be® ffteturfeS an bie S3unbe®behörbe
(Strt. 26).

Strt. 8 finbet entfpredjenbe Stntoenbung.

für
die schweizer.

aller
Handwerke

und
Bewerbe,

deren
INMKge« tmd

Vereine.

Praktische Stätter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter KenR-Hoidinghausen.

XIV.
Band.

DMA fix die gWà KMiààueV des schweiz. Gewerdevereius.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr. 3. 60. per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate M Cts. Per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, dsn 4. Juni Z8î>8.

Wem wohl das Glück die schönste Salme beut!
Wer freudig thut, sich des Gethanen freut.

Schweizerischer Gewerbeverein.

Entwurf
zu einem

Mnndcsgesetz über die Uerufs»
verbände.

(Fortsetzung.)

Art. 16.
Bei dieser Organisation gelten folgende Grundsätze als Regel:
1. Die Verbandsgenossen der Gruppen à und II können für

alle oder einzelne Verbandsthätigkeiten sich vereint oder getrennt or-
ganisieren; in beiden Fällen verhandeln sie miteinander auf dem
Fuße der Gleichberechtigung.

2. In derselben politischen Gemeinde kann nicht mehr als eine
Sektion desselben Berufsverbandes bestehen.

Art. 17.
Die Gebiete, in welche die Berufsverbände durch verbindliche

Vorschriften eingreifen können, sind folgende:
s. Hebung des Gewerbes im allgemeinen.
d. Berufsbildung.
o. Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitern.
ck. Verkehr mit dem Publikum.
s. Bekämpfung des unlautein Wettbewerbes bei der Herstellung

und dem Vertrieb von Waren und bei der Ausführung von
Werkverträgen.

Die Thatbestände des unlauteren Wettbewerbes werden
von den einzelnen. Berufsverbänden festgestellt. Dieselben
dürfen jedoch auf den unter à und s hiervor erwähnten
Gebieten in die Preisregulierung nur insofern eingreifen,
als ihnen gestattet ist. gegen solche Verkaufspreise und Werk-
Vertragsbedingungen einzuschreiten, welche nur durch Aus-
beutung der menschlichen Arbeitskraft erreichbar sind oder

welche ohne dem Verkäufer bezw. Unternehmer einen den
Verhältnissen des Geschäftszweiges und der Betriebsart
des Unternehmens entsprechenden Gewinn zu sichern, nur
darauf berechnet oder dazu geeignet sind. Kundschaft anzu-
locken und damit andere Geschäfte ohne Nutzen für die Ge-
samtheit zu untergraben.

Art. 18.
Der fertig erstellte Entwurf des Organisationsstatutes unterliegt

der Genehmigung des Bundesrates. Dasselbe gilt für spätere Aen-
derungen dieses Statuts.

Diese Genehmigungen dürfen nur versagt werden, wenn das
Statut oder die Aenderungen desselben Bestimmungen enthalten, die
mit diesem Gesetze oder mit der Bundesgesetzung im allgemeinen im
Widerspruch stehen.

Der provisorische Centralvorstand unterbreitet den vom Bundes-
rat genehmigten Entwurf des Organisationsstatutes der Urabstimmung
der stimmberechtigten Verbandsgenossen.

Art. 19.
Das Organisationsstatut des Berufsverbandes gilt als ange-

nommen, wenn sowohl in Gruppe als in Gruppe L die Mehrheit
der Stimmenden sich für dessen Annahme ausgesprochen hat.

Nach der Feststellung dieser Thatsache durch den provisorischen
Centralvorstand. ihrer Bestätigung durch den Bundesrat und der
Ernennung der im Organisationsstatut vorgesehenen Verbandsorgane,
tritt der provisorische Centralvorstand außer Funktion, und beginnt
der Berufsverband seine ordentliche Wirksamkeit.

Kap. !!I. Wirksamkeit.
Art. 20.

Der Berufsverband übernimmt die Weiterführung des Verzeich-
nisses der stimmberechtigten und nichtstimmberechtigten Verbands-
genossen und erledigt die sich in Bezug auf die Zuteilung dazu und
auf die Stimmberechtigung ergebenden Anstünde nach Maßgabe seines
Statutes, unter Vorhehalt des Rekurses an die Bundesbehörde
(Art. 26).

Art. 3 findet entsprechende Anwendung.
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Strt. 21.
®ie bom VerufSBerfianb erlaffenett Vorfcpriften ftrtb Berbinblicp :
1. 3ür bie VerbanbSgenoffen (öibe SIrt. 1—7);
2. für bie SMrieBSinpaBer, meldje, opne VerBanbSgenoffen p

fein, in iprem betriebe nebenbei aucp bie für ben VerbanbSberuf
d;ara Iteriftif e ©attung bon ©egenftünben erzeugen, berarbeiten ober
Oermitteln ;

3. für bie Rerfonen opne eigentliche VerufSBilbung, toeldfe int
SopnOerpaltniffe 31t einem ber unter 3iffer 1 ober 2 lieber ermähnten
SBetrieBSinpaber an ber fjerftettung, Verarbeitung ober Vermittlung
ber für ben VerBanbSBeruf d)ara£teriftifd>en ©attung bon @egen=
ftänben mitmirten. ®aSfe!be gilt für gelernte Slrbeiter, für beren
23eruf ein VerBanb niept beftept.

^Beitragspflichtig finb jebod) auSfcplieplicp bie VerBanbSgenoffen.

Sap, IV. Slupfmig, ®remumg, Verfcpmelpng.
Strt. 22.

®ie bon ben îompetenten SerbanbSorganen gefaxten JBefcplüffe
betreffenb bie Stupfung beS SerufSberbanbeS, beffen Trennung in
mehrere Verbänbe ober beffen Verfcpmelpng mit einem anbern Ver=
banbe, unterliegen ber Urabftimmung ber VerbanbSgenoffen.

®er Vefcptup gilt als angenommen, menn in beiben ©ruppen
bie Rteprpeit ber ©tiramenben fiep für benfelben auSgefprocpen pat.

Sap. V. DBernuffidjt,
Strt. 23.

©in ©entralamt („fcpmeijerifcpeS ©emerbeamt") übt als Organ
beS ©taateS bie Dberaufficpt über bie SerufSberbanbe aus.

®iefeS Stmt Beftept aus ÜKitgliebern itnb einem Vorfiper.
®ie §älfte ber SOtitglieber itnb ber Vorfiper merben bom VunbeS«

rat, bie anbere §alfte ber SKitglieber bon ben SantonSregierungen
naep einem feftguftettenben ®urnuS gemäplt.

Strt. 24.
®a8 ©entralamt tann, mit 3uftimmung be§ SunbeSrateS einen

Seil feiner Obliegenheiten an einen ftänbigen StoSfcpup übertragen,
beffen Riitglieber fipbefolbete SBunbesbeamte finb.

Strt. 25.
®a§ ©enttalamt üBt bie Dberaufficpt über bie IBerufSberbänbe

aus, fdfreitef gegen @efepeS= ober ©tatutenberlepungen ein, beranlafjt
bie Verbänbe pr ©rftattung bon ©efepüffö« unb iftecpnungSbericpten
unb SSornapme bon ©nquêten unb berarBeitet alle biefe ©rmittelungen
p einem SapreSBericpte p Jganben beS SSunbeSrateS unb ber S3unbeS=

berfammlung.
Strt. 26.

®ie Vefcplüffe unb ©ntfepeibungen ber SerufSberBanbe itnb iprer
Organe tonnen bon jebem, ber ein Sntereffe naepmeifi, jebergeit in
lepter 3nftanj an bas ©entralamt meiter gebogen merben.

®aS alfo angerufene ©entralamt taffiert bie SBefcplüffe unb ©nt«
fepeibungen, melcpe gefepeSs ober ftatntenmibrig finb ober naipmeiSlicp
bie 3ntereffen einzelner SSerBanbSmitglieber ober beS Ritblitomë in
unbilliger SBeife berlepen. 3eber Saffation pat inbeffen eine 2to=

pörung ber SSerbanbSorgane borauSjugepen.

Sap, VI. ©traffieftiramungen.
Strt. 27.

(®iefer Strtiîel Bleibt fpäterer Rebaltion borBepalten. 3n biefem
Sapitel foil ben IBerufSberbanben bie gefepliepe ffeftfepung ber praf«
Baren ®pat&eftanbe unb ber p berpangenben ©trafarten unb ©traf«
rnape, fomie bie Rlitmirfung bei ber Slpnbung in einer SBeife pge=
fiepert merben, bap baburcp eine mirtfarne Vodppmtg ber borliegenben
©efepeSBeftimmungen gemäprleiftet ift.)

Strt. 28.
(Stofpebung ober SIBanberung Beftepenber ©efepe.)

aSer^anbêluefcn»
Sie au^etoibentUi^e ©eneroldetfammlung beê @e>

WeibeberPanPeS ItoP &>ie mir gemeldet, am Per«

gangenen Riontag baS 5f3ft eptenpeft ipreS ©sfcetärS feftgeftedl.
SaS ftänbfge S3ureau btent in erfter Sinie ben RerPanbS«

mitgliebern, betten eS jeglidpe SluSfnnft über geWerbltdpe

3ettfragen gu erteilen paf. Sabtffen fod bas ©efretariat
fine Späitgfett ntept nur innerhalb beS VerbanbeS entfalten,
fonbern üSerpaupt bem ©emerbeftanb btenen; einerfettê fott baS

Sureau eine ©entralfteHe ber gemerbltdpen Seftcebungeu bilbeu,
anberfettë fott eê bie öeriipiebeneu SerufSgruppen organifleren
pelfen. Site näpereu Dbliegenpeiten beftepen in ber Sluë^

ïunftëertetlung über ßeprltrgStoefen, Strbeiterfragen (§afü
pflidpt, Sopnfragen. gabrtfgefep) unlauteres
(SefdjäftSgebapren, fDîttmitfen bet ©dp tebS gerieten,
Slnpanbnapme Pon Sefdptoerben an bepörblidpe Organe tc.
®er ©eïretar beforgt gleidp^eitig audp bie ©efdpäfte be§

SeprltngSpatronateS.

Ser fßorftanb erpielt ben Sfuftrag bie $^0^ p prüfen
unb beförberlidpft Sericpt unb Slntrag etngnbringen, ob .nidpt
tnrdp befonbere Vereinbarungen mit ben Unfall Per»
fidperungSgefetlfcpaften für bie VerbanbSmitglieber
eine Srmäfetgung ber Viämten ermirït werben fönnte.

Studp foil bie Srridptung etneS ämleS für SlnSmeffung
Pon gelieferten Arbeiten burdp amtlidp beetbigte
tecpnifdpe ©pperten ins Singe gefafjt werben.

Stt ï>er TelfgieitenPerfammlunfl ïte§ tpurgauiftpeit
^attbwetïe^ unb ©ewerp£ber£itt§ in SBeinfelben würbe
befdploffen, an einem fanionalen ©ewerbetage in SBeinfelben
— in Stnêfidpt genommen ift ber 12. Suni — über baë
nâcpftenë pr Slbftimmung gelangenbe neue ©teuergefep non
ïom Petent efter Sette, §errn VegiernngSrat SBilb, epentuett
Pon einem ^weiten Referenten, fpredpen p laffen.

3n Vepg auf bie Slnfirebnng einer fanionalen fadp»

männifdpen 3nfpeftion ber geWerblidpen gortbilbungSfdpulen
beliebte 3ü»arten, weil noep nidpt alle ©eftionen ipre Slnt=

Worten auf baë ©ircular beë fantonalen Vorftanbeë ein«

gefanbt paben. Sagegen würbe befifjloffen, e§ fei baë

©rgiepungébepartement p erfndpen, e§ möge ade biejenigen
tpurgauifdpen 3^fpH"f0Sfdpnlen, bte nodp nidpt ber eiöge»

nöffifepen Snfpeftion unterfteHt, baper andp nic^t futOentionS=
beredptigt finb, bap appalten, fidp um bie VunbeëfnbDention

p bewerben.

©tbgenöfftf^eS ©etOErbcgefe^. Sie Verfammlung in
fèertëau pr Vefpredpung ber ©cpaffung eines eibgenöffifdpett
©ewerbegefepeS bauerte Pier ©tunben. Sa§ Referat pielt
fèerr 3 ©dpeibegger in Vern, feinen befannten ©tanbpnnft
(©dpaffung obligatorifdper VemfSoerbänbe) oerfeiptenb. 3pm
traten entgegen bie §erren Ringger unb Rationalrat SBilb

Pon ©t. ©aden. Ruip §err SantonSrat ©rnft 8up Wies

auf bie ©rfaprungen beS ©tidereiPerbanbeë pin.

©tïeiï in §£ri§au. Sa bie Vaumeifter bie gorbernngen
ber Slrbeiter prüefgewiefen pa&en, ftnb Ieptere mit 1. 3unt
in Streif getreten.

91euefter liegenber oouruierofcit.

+ Ratent Rr. 15234 unb ©cpweigerfabrifat.

Siefer Ofen ift ber e i n 51 g b e ft e p e n b e lieg e « b e

ffournierofen, in weldpem 3iif" ober fjolpulagen Pom

ffeuer apgefdploffen, opue p Derbrennen, no a ber Suft ge»

Wärmt werben fönnen.
Sropbem liegenb conftruiert, erforbert biefer neue Ratent«

fÇournterofen nidpt mepr Raum als f-.ber anbere aufredpt«

ftepenbe Ofen. Ste ©rnnbfläcpe beSfelben betragt in ber

Sänge 2 Rteter nnb tn ber Vreite 1 Rteter. Ser ifjopl»

räum für bte 3ulagen beträgt Pet gefcploffener Süre tn ber

Sänge 1,98 ÜDteter, in ber Vreite 0,96 Rieter unb in ber

®öpe 0,80 Rieter.
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Art. 21.
Die vom Berufsverband erlassenen Vorschriften sind verbindlich:
1. Für die Verbandsgenossen (vide Art. 1—7);
2. für die Betriebsinhaber, welche, ohne Verbandsgenossen zu

sein, in ihrem Betriebe nebenbei auch die für den Verbandsberuf
charakteristische Gattung von Gegenständen erzeugen, verarbeiten oder

vermitteln;
3. für die Personen ohne eigentliche Berufsbildung, welche im

Lohnverhältnisse zu einem der unter Ziffer 1 oder 2 hievor erwähnten
Betriebsinhaber an der Herstellung, Verarbeitung oder Vermittlung
der für den Verbandsberuf charakteristischen Gattung von Gegen-
ständen mitwirken. Dasselbe gilt für gelernte Arbeiter, für deren

Beruf ein Verband nicht besteht.
Beitragspflichtig sind jedoch ausschließlich die Verbandsgenossen.

Kap. IV. Auslosung, Trennung, Verschmelzung.

Art. 22.
Die von den kompetenten Verbandsorganen gefaßten Beschlüsse

betreffend die Auflösung des Berufsverbandes, dessen Trennung in
mehrere Verbände oder dessen Verschmelzung mit einem andern Ver-
bande, unterliegen der Urabstimmung der Verbandsgenossen.

Der Beschluß gilt als angenommen, wenn in beiden Gruppen
die Mehrheit der Stimmenden sich für denselben ausgesprochen hat.

Kap. V. Oberaufsicht.

Art. 23.
Ein Centralamt („schweizerisches Gcwerbeamt") übt als Organ

des Staates die Oberaufsicht über die Berufsverbände aus.
Dieses Amt besteht aus Mitgliedern und einem Vorsitzer.
Die Hälfte der Mitglieder und der Vorsitzer werden vom Bundes-

rat, die andere Hälfte der Mitglieder von den Kantonsregierungen
nach einem festzustellenden Turnus gewählt.

Art. 24.
Das Centralamt kann, mit Zustimmung des Bundesrates einen

Teil seiner Obliegenheiten an einen ständigen Ausschuß übertragen,
dessen Mitglieder fixbesoldete Bundesbeamte sind.

Art. 25.
Das Centtalamt übt die Oberaufsicht über die Berufsverbände

aus, schreitet gegen Gesetzes- oder Statutenverletzungen ein, veranlaßt
die Verbände zur Erstattung von Geschäfts- und Rechnungsberichten
und Vornahme von Enqusten und verarbeitet alle diese Ermittelungen
zu einem Jahresberichte zu Handen des Bundesrates und der Bundes-
Versammlung.

Art. 26.
Die Beschlüsse und Entscheidungen der Berufsverbände und ihrer

Organe können von jedem, der ein Interesse nachweist, jederzeit in
letzter Instanz an das Centralamt weiter gezogen werden.

Das also angerufene Centralamt kassiert die Beschlüsse und Ent-
scheidungen, welche gesetzes- oder statutenwidrig sind oder nachweislich
die Interessen einzelner Verbandsmitglieder oder des Publikums in
unbilliger Weise verletzen. Jeder Kassation hat indessen eine An-
hörung der Verbandsorgane vorauszugehen.

Kap. VI. Strafbestimmiingen.
Art. 27.

(Dieser Artikel bleibt späterer Redaktion vorbehalten. In diesem
Kapitel soll den Berufsverbänden die gesetzliche Festsetzung der straf-
baren Thatbestände und der zu verhängenden Strafarten und Straf-
maße, sowie die Mitwirkung bei der Ahndung in einer Weise zuge-
sichert werden, daß dadurch eine wirksame Vollziehung der vorliegenden
Gesetzesbestimmungen gewährleistet ist.)

Art. 28.
(Aufhebung oder Abänderung bestehender Gesetze.)

Verbandswesen.
Die außerordentliche Generalversammlung des Ge>

wekdeverbandes Zürich hat, wie wir gemeldet, am ver-

gangenen Montag das Pfl chtenheft ihres Sekretärs festgestellt.
Vas ständige Bureau dient in erster Linie den Verbands-
Mitgliedern, denen es jegliche Auskunst über gewerbliche
Zeitstagen zu erteilen hat. Jàsstn soll das Sekretariat
stine Thätigkeit nicht nur innerhalb des Verbandes entfalten,
sondern überhaupt dem Gewerbestand dienen; einerseits soll das
Bureau eine Centralstelle der gewerblichen Bestrebungen bilden,
anderseits soll es die verschiedenen Berufsgruppen organisieren
helfen. Die näheren Obliegenheiten bestehen in der Aus-
kunftserteilung über Lehrlstgswesen, Arbeiterfragen (Haft-
Pflicht, Lohnfragen. Fabrikgesetz) unlauteres
Geschäftsgebahren, Mitwirken bei Sch ieds gerichten,
Anhandnahme von Beschwerden an behördliche Organe zc.

Der Sekretär besorgt gleichzeitig auch die Geschäfte des

Lehrlingspatronates.

Der Vorstand erhielt den Auftrag die Frage zu prüfen
und beförderlichst Bericht und Antrag einzubringen, ob nicht
durch besondere Vereinbarungen mit den Unfallver-
sicherungsgesellschaften für die Verbandsmitglieder
eine Ermäßigung der Prämien erwirkt werden könnte.

Auch soll die Errichtung eines Amtes für Ausmessung
von gelieferten Arbeiten durch amtlich beeidigte
technische Experten ins Auge gefaßt werden.

Zn der Delegiertenversammlung des thurgauischen
Handwerker- und Gewerbevereins in Weinfelden wurde
beschlossen, an einem kantonalen Gewerbetage in Weinfelden
— in Aussicht genommen ist der 12. Juni — über das
nächstens zur Abstimmung gelangende neue Steuergesetz von
kompetentester Seite, Herrn Reqierungsrat Wild, eventuell
von einem zweiten Referenten, sprechen zu lassen.

In Bezug auf die Anstrebung einer kantonalen fach-
männischen Inspektion der gewerblichen Fortbildungsschulen
beliebte Zuwarten, weil noch nicht alle Sektionen ihre Ant-
Worten auf das Circular des kantonalen Vorstandes ein-
gesandt haben. Dagegen wurde beschlossen, es sei das
Erziehungsdepartement zu ersuchen, es möge alle diejenigen
thurgauischen Zeichnungsschulen, die noch nicht der eidge-
nössischen Inspektion unterstellt, daher auch nicht subventions-
berechtigt sind, dazu anhalten, sich um die Bundessubvention
zu bewerben.

Eidgenössisches Gewerbegesetz. Die Versammlung in
Herisau zur Besprechung der Schaffung eines eidgenössischen

Gewerbegefetzes dauerte vier Stunden. Das Referat hielt
Herr I Scheidegger in Bern, seinen bekannten Standpunkt
(Schaffung obligatorischer Berufsverbände) verfechtend. Ihm
traten entgegen die Herren Ringger und Nationalrat Wild
von St. Gallen. Auch Herr Kantonsrat Ernst Lutz wies
auf die Erfahrungen des Stickereiverbandes hin.

Streik in Herisau. Da die Baumeister die Forderungen
der Arbeiter zurückgewiesen haben, sind letztere mit 1. Juni
in Streik getreten.

Neuester liegender Fournierofen.
-j- Patent Nr. 15234 und Schweizerfabrikat.

Dieser Ofen ist der einzig bestehen de liegende
Fournierofen, in welchem Zink- oder Holzzulagen vom
Feuer abgeschlossen, ohne zu verbrennen, von der Luft ge-
wärmt werden können.

Trotzdem liegend construiert, erfordert dieser neue Patent-
Fournierofen nicht mehr Raum als j.der andere aufrecht-
stehende Ofen. Die Grundfläche desselben beträgt in der

Länge 2 Meter und in der Breite 1 Meter. Der Hohl-
räum für die Zulagen beträgt bei geschlossener Türe in der

Länge 1,98 Meter, in der Breite 0,96 Meter und in der

Höhe 9,89 Meter.
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